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Das Landeskirchenamt legt der neu gebildeten 24. Landessynode zu ihrer I. Tagung den in Ar-
tikel 99 der Kirchenverfassung vorgesehenen „Bericht über den Stand des kirchlichen Lebens 
und der kirchlichen Arbeit“ vor. Der Bericht gibt die Sicht des Landeskirchenamtes wieder. 
Er soll nicht nur die Landessynode, sondern auch die weitere kirchliche Öffentlichkeit über 
die Breite des kirchlichen Lebens in unserer Landeskirche informieren. Doch muss auf die 
Grenzen dieses Berichtes hingewiesen werden:

•	 Geistliches Leben, Verkündigung, Seelsorge und Gebet als Fundament kirchlichen Lebens 
entziehen sich der Form eines Berichts.

•	 Menschen- und Ortsnähe prägen die Arbeit der mehr als 1 500 Kirchen- und Kapellenge-
meinden, der vielen kirchlichen Werke und Einrichtungen. Gerade diese Dimension aber 
kann in diesem die gesamte Landeskirche skizzierenden Bericht aus der Perspektive des 
Landeskirchenamtes nur angedeutet, nicht aber konkret erfahrbar gemacht werden.

•	 Der Berichtszeitraum vom 1. Juli 2001 bis zum 30. Juni 2007 orientiert sich an der Amtszeit 
der 23. Landessynode. Dies ist ein formaler Rahmen, nicht aber ein inhaltlich definierter 
Zeitraum.

In diesen Grenzen mag der vorliegende Bericht der Information über die immer wieder über-
raschende Weite und Intensität des kirchlichen Lebens dienen und zugleich einladen zu kri-
tischer und selbstkritischer Einschätzung des Geleisteten. Vor allem aber möge er gelesen 
werden unter der Leitfrage: Was müssen wir auf der Basis des Vorfindlichen und Erreich-
ten heute tun und notfalls auch energisch verändern, damit morgen die evangelische Kirche 
als ausstrahlende Gemeinschaft missionarisch kräftiger wird, als Institution leistungsfähig 
bleibt und als Arbeitgeber für die vielen tausend ihrer beruflich Mitarbeitenden verlässlich 
und motivierend wirkt.

In den letzten Jahren ist gelegentlich davon die Rede gewesen, dass Deutschland in der Phase 
einer „Neugründung“ steht. Das ist zweifelsohne ein zu weit reichender, aber zur Schärfung 
eines realistischen Blicks auf die Probleme doch hilfreicher Begriff. Unser Land muss gewal-
tige Probleme lösen und gleichzeitig die Methoden erneuern, nach denen diese Probleme 
besser als bisher bewältigt werden können. Kern deutscher politischer Identität ist seit Jahr-
zehnten der transferorientierte Sozialstaat: Wohlstand, Gesundheit und Chancen für alle. Da-
rauf beruht das Vertrauen der Deutschen in ihren Staat, in seine politischen und öffentlichen 
Eliten. Der Wohlfahrtsstaat hat im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die 
Deutschen für die Demokratie, für die Einbettung in den Westen, für die Europäische Union 
gewonnen. Nach der deutschen Einheit ist eine solche Erwartung noch stärker in das Zent-
rum der Erwartungen der Menschen gerückt. Freilich ist dieser Wohlfahrtsstaat in der herge-
brachten Form nicht mehr finanzierbar. Selbst wenn jetzt erstmals nach Jahrzehnten über-
bordender öffentlicher Kreditaufnahme ausgeglichene staatliche Haushalte möglich werden, 
bleibt die Verschuldung der öffentlichen Hand und damit die Verlagerung der Lasten auf die 
nächsten Generationen dramatisch. Die Verschuldung des Landes Niedersachsen hat längst 
die Summe von 50 Milliarden Euro überschritten. Ein Betrag, der mehr als 100 Jahreshaus-
halte der Landeskirche umfasst. Die demografische Perspektive ist nicht minder herausfor-
dernd und kaum umkehrbar. Auf 100 Deutsche entfallen knapp 40 Enkel. Die umfassenden 
Integrationsaufgaben unserer ganzen Gesellschaft sind erst ansatzweise begriffen. An den 
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drei Zahlen 6, 5, 4 lässt sich die Dimension verdeutlichen: Jeder Sechste im Lande stammt 
aus einem Zuwanderungshintergrund. In jeder fünften Ehe hat wenigstens ein Partner einen 
Migrationshintergrund. Jedes vierte geborene Kind hat zumindest einen Elternteil mit Migra-
tionshintergrund. Die global vernetzte Wirtschaft schließlich verfolgt ihre Interessen weltweit 
ohne Rücksicht auf nationale Grenzen, orientiert allein an der jeweiligen Wettbewerbsfähig-
keit und der höchstmöglichen Rendite. Und die Klimaherausforderungen sind nicht mehr zu 
bestreiten und werden in ihren Ausmaßen endlich nüchtern erkannt.

Natürlich ist Deutschland kein Jammertal, auch wenn wir uns das selbst gelegentlich einre-
den. Der demokratische Rechtsstaat funktioniert, die Medien sind frei, die sozialen und ge-
sundheitlichen Leistungen sind ungeachtet aller Anspannungen weiterhin im europäischen 
und allemal im weltweiten Vergleich vorzeigbar. Der wirtschaftliche Aufschwung der letz-
ten Jahre hat die über viele Jahre dramatisch hohen Arbeitslosenzahlen reduziert. Aber der 
Begriff „Neugründung“ hat gleichwohl seine orientierende Berechtigung. In der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland gab es mehrere Perioden einer grundlegenden politischen 
Neuformierung. In der ersten Periode der Bundesrepublik Deutschland bildeten Westbin-
dung und soziale Marktwirtschaft die Staatsräson. In der zweiten Periode wurden überfällige 
Reformen im Inneren und Entspannung nach außen zum zentralen Thema. In der dritten 
Periode schließlich standen die Wiedervereinigung und die Einheit und Erweiterung Europas 
im Kern politischer Neuorientierung. Nun sehen sich Staat und Gesellschaft in Herausforde-
rungen, die eine kein Politikfeld mehr aussparende neue nationale Leistung abverlangen: 
(mehr) soziale Gerechtigkeit zu sichern, eine innenpolitisch äußerst anspruchsvolle Integra-
tionsaufgabe anzupacken und zugleich die globalen Chancen und Herausforderungen zum 
Erhalt wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und stabilen Wohlstandes zu nutzen und dies alles 
eingebettet in eine sehr viel fragilere internationale Sicherheitslage, die alle über Jahrzehnte 
gewohnte sicherheitspolitischen und auch friedensethischen Antworten hinter sich gelassen 
hat.

Was hat dieser „Neugründungsbedarf“ mit der evangelischen Kirche zu tun? In den letzten 
Jahren ist zu beobachten, dass nachdrücklicher in Politik, Wirtschaft und Medien nach Ori-
entierung, nach inhaltlicher Position, nach Überzeugung gefragt wird: Was ist der Lebens-
sinn der postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft? Was hält den freiheitlich-liberalen 
Rechtsstaat zusammen? Auf welches Menschen- und Verfassungsverständnis hin soll/kann 
die Integration – die ja eine Aufgabe aller in Deutschland Lebenden ist – angelegt sein? Wie 
kann ein nicht nur friedliches, sondern konstruktives Zusammenleben verschiedener Kultu-
ren und Religionen gelingen, ohne dass dabei die in tausend Jahren gewachsene und vom 
Christentum wesentlich geprägte Wertordnung unserer Gesellschaft verdunstet in eine rein 
konsumorientierte Beliebigkeit? Es wird also der Kirche, uns Christen durchaus wieder mehr 
zugetraut aber auch zugemutet. Eine diskrete, aber messbare positivere Haltung zu Glaube 
und Religion wächst. Das Ansehen besonders der evangelischen Kirche hat zugenommen. 
Die Zukunftszuversicht und die Verantwortungsbereitschaft der evangelischen Christen sind 
signifikant größer als beim Bevölkerungsdurchschnitt und zwar gerade in Aufgabenfeldern 
gemeinwohlorientierten Inhalts. Das Desinteresse vieler Medien gegenüber Religion, Glau-
ben und Kirche ist geringer geworden. Glaube und Religion werden angesichts der engeren 
Verwobenheit aller Probleme in einer „Weltinnenpolitik“ und hier im Lande angesichts der 
größeren religiösen und ethnischen Vielfalt zunehmend aufmerksamer behandelt. Dies darf 
freilich noch längst nicht unter dem vereinfachenden Obersatz „Wiederkehr der Religion“ als 
unmittelbare Stärkung der Kirchenzugehörigkeit und der Bedeutung der Institution Kirche 
verrechnet werden. Aber es ist hilfreich in der Neujustierung der gesellschaftlichen Balance 
von Freiheit und Bindung, von religiöser Autonomie des Einzelnen und positiver Religions-
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freiheit, die die gesellschaftliche und mitgestaltende Präsenz der Institution Kirche ausdrück-
lich zulässt und fördert. In diesen Prozess kontinuierlicher gesellschaftlicher und politischer 
Neujustierung kann die evangelische Kirche ein reformatorisches Proprium unverwechselba-
rer und unverzichtbarer Art einbringen. Die reformatorische Ekklesiologie wirkt als kritisches 
Korrektiv gegen hierarchische und zentralistische Machtansprüche in Staat und Kirche, also 
gegen Klerikalismus und Integralismus der Kirche ebenso wie gegen Ideologievorgaben des 
Staates und vor allem gegenüber dem immer mehr Lebensbereiche beanspruchenden blo-
ßen Marktdenken. Das Ökumenemodell der „versöhnten Verschiedenheit“ ist über die inner-
christlichen Verbindungen und Verständigungen hinaus ein auch säkular zukunftstaugliches 
Gesellschaftsmodell. Denn es verbindet eigenes Profil mit Respekt für den anderen. Es grenzt 
nicht aus, sondern verlangt Kommunikation. Es akzeptiert Differenzierung, aber es gibt sich 
mit Abschottung, Abgrenzung und Segmentierung nicht zufrieden. Die Erkenntnis von den 
zwei Regierweisen Gottes, die Unterscheidung von Letztem und Vorletztem ist – säkular ge-
sprochen – geradezu die Conditio sine qua non für ein gelingendes Zusammenleben einer 
multireligiösen Gesellschaft. Und schließlich bringen evangelische Kirche und Theologie ein 
entspannteres Verhältnis zur Säkularisierung, zur Trennung von Staat und Kirche ein, sehen 
in der Säkularisierung nicht zuerst und allein eine Verfallsgeschichte der europäischen Ent-
wicklung, sondern zugleich auch einen Zugewinn an Freiheit. Diese reformatorische Traditi-
on macht die evangelische Kirche und Theologie vor vielen anderen besonders tauglich, die 
„Neugründung“, also den kontinuierlichen Reformprozess in Kirche und Gesellschaft aktiv 
und zukunftsorientiert mitzugestalten, angstfrei die Aufgaben aufzunehmen und mit Neugier 
und nicht mit blockierenden Sorgen die Zukunft in Angriff zu nehmen. Die Demokratiedenk-
schrift der EKD von 1985, die Wirtschaftsdenkschrift von 1991 und die Friedensdenkschrift 
von 2007 sind wesentliche Standortbestimmungen in diesem Geiste evangelischer Freiheit 
und Verantwortung.

Verlässliche Basis des Öffentlichkeitsauftrages der Kirche bleiben im Verhältnis zu Staat und 
Gesellschaft weiterhin die Staatskirchenverträge, die inzwischen mit sämtlichen Bundeslän-
dern geschlossen worden sind. Alle diese Verträge beruhen in ihrer Konzeption auf dem Loc-
cumer Vertrag aus dem Jahre 1955, in dem die partnerschaftliche Trennung von Kirche und 
Staat, die jeweilige Eigenständigkeit – etwa die der Autonomie der Kirche in der Regelung ih-
rer eigenen Angelegenheiten – ebenso wie die Kooperation – gemeinsame Verantwortung von 
Kirche und Staat z.B. für den Religionsunterricht, ebenso wie für die theologische Fakultät an 
der Universität Göttingen – in weiterwirkendem Konsens normiert sind. Freilich darf diese 
feste Grundlage, die beim 50. Jubiläum des Loccumer Vertrages noch einmal von den führen-
den Politikern aller im niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien nachdrücklich be-
kräftigt worden ist, nicht darüber hinweg täuschen, dass in manchen Bereichen gesellschaft-
licher Realität eine schleichende, aber umso nachdrücklichere Aushöhlung dieser Positionen 
droht. Augenfällig wird das beim Schutz des Sonntags nach Artikel 140 des Grundgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung. Zwar hat das Bundesverfassungs-
gericht am 9. Juni 2004 das grundsätzliche Verbot der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen 
für verfassungsgemäß gehalten. Bekanntlich hatte ein großer Warenhauskonzern dagegen 
geklagt. Der Schutz der Sonntagsruhe ist als Regel zu sichern, ein hinreichendes Niveau des 
Schutzes muss gewahrt bleiben. Freilich darf der Gesetzgeber die erheblichen Veränderun-
gen im Freizeitverhalten der Bevölkerung berücksichtigen. Der politische Gestaltungsspiel-
raum ist nach diesen Aussagen des Bundesverfassungsgerichts also eher größer geworden. 
In Folge der Föderalismusreform drohen die Länder aber in einen Standortwettbewerb um 
die liberalste Haltung zur Förderung des Einzelhandels einzutreten. Dies trifft in zahlreichen 
Bundesländern insbesondere die Adventssonntage. Am extremsten ist die Regelung im Land 
Berlin, in dem jetzt zehn Sonntage, darunter sämtliche Adventssonntage, zur Ladenöffnung 
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freigegeben sind. Die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und 
die katholische Diözese Berlin haben gegen diese Regelung Verfassungsbeschwerde erhoben. 
Auch wenn in Niedersachsen bisher nur vier Sonntage verkaufsoffen gestaltet werden dürfen, 
wird der Ausgang dieses Verfahrens auch hier von großem Gewicht sein, weil er die weitere 
Entwicklung des Sonntagsschutzes in allen Bundesländern prägen wird. Nicht nur durch die-
se Klage, sondern seit Jahren in vielfältigen öffentlichen Aktionen setzt sich insbesondere die 
evangelische Kirche für den Schutz des Sonntags ein, und zwar nicht im Sinne einer bloßen 
Verbotsstrategie, sondern vielmehr mit positiven Anregungen und Einladungen, diesen Tag 
inhaltlich in Kirche, Familie und Gemeinschaften aller Art zu füllen. Wenn allein der Kon-
sum die Melodie für den Inhalt und Ablauf der Zeit bestimmt, geht der menschenfreundliche 
Rhythmus im Leben des Einzelnen wie der ganzen Gesellschaft verloren.

Der staatliche und gesellschaftliche Umgang mit Menschen aus anderen ethnischen, kulturel-
len und religiösen Bezügen, die in unser Land kommen wollen oder schon hier sind, spielt im 
Alltag der Kirche auf allen Ebenen eine steigende Rolle. Längst überfällige Klärungen im Aus-
länderrecht, in der Zuwanderungspolitik und in den Bleiberechtsregelungen sind in den letz-
ten Jahren gesetzlich getroffen worden. Aus humanitären Gründen sind freilich noch weitere 
Änderungen anzumahnen. Der mühsame Weg hin zu einer gerade von den Kirchen energisch 
geforderten Härtefallkommission im Land Niedersachsen und die noch nicht befriedigenden 
Zuständigkeiten und Verfahrensregelungen für diese Kommission machen dies deutlich. In 
Deutschland gibt es keine Identität (mehr) zwischen Staat und Gesellschaft, die religiös oder 
die ethnisch definiert ist. Dies muss zukünftig sorgfältiger bedacht werden, weil sonst die 
Religionszugehörigkeit politisiert wird oder politischer Dissens allzu leicht zusätzlich religi-
ös aufgeladen wird. Dadurch können sich die Kategorien gefährlich vermischen. Dies deutet 
sich hier und da auch in der medialen Darstellung des Verhältnisses der christlichen Kirchen 
zum Islam an. Die Medien greifen nur zu gerne das heraus, was als wechselseitige Bevormun-
dung, als Konflikt verstanden werden kann. Dann wird sehr rasch und nicht selten sehr naiv 
das „Gespräch der Weltreligionen“ gefordert, damit diese sich doch einigen mögen. Doch 
damit würde eine vorrangige politische Aufgabe – also eine des pragmatischen diesseitigen 
Gestaltens von Politik – auf eine dafür nicht geeignete Ebene – nämlich die der Wahrheitsfra-
ge – überhöht werden. Diese praktische politische Aufgabe darf aber in einem freiheitlichen 
demokratischen Rechtsstaat keine religiöse sein, sondern muss eine weltliche bleiben mit 
dem Ziel, aus dem Nebeneinander abgeschotteter kultureller, ethnischer und religiöser Wel-
ten ein Miteinander zu machen, das sich wahrnimmt, gemeinsame Grundwerte akzeptiert 
und aktiv verteidigt. Anders als es oft und gerade von außen gefordert und manchmal auch in 
der Kirche zu rasch aufgenommen wird, sind nicht zuerst die Kirchen die entscheidenden Ak-
teure im Prozess der Einbeziehung des Islam in die grundgesetzliche Gesellschaftsordnung. 
Vielmehr ist dies eine zunächst staatliche Aufgabe. Staat und Gesellschaft zuerst und nicht 
die Kirche haben dem Islam das System der partnerschaftlichen Trennung von Staat und Kir-
che näher zu bringen. Der Staat zuerst und nicht die Kirche hat Protagonist eines islamischen 
Religionsunterrichts und der Einrichtung entsprechender Ausbildungsstätten zu sein. Staat 
und Gesellschaft zuerst und nicht die Kirche haben den Islam zur Klärung seiner Stellung zur 
Rolle der Frau in einer pluralen Demokratie aufzufordern. 

Alle diese schwierigen Aufgaben können und dürfen ein weltanschaulich neutraler Staat 
und eine offene Gesellschaft nicht an die Kirchen und Religionsgemeinschaften delegieren. 
Natürlich müssen die Kirchen in diesem gesellschaftlichen Dialog ihrerseits ihre Rolle de-
finieren und auch klar Position beziehen. Doch kann dies erfolgreich und dialogfähig nur 
gelingen, wenn die Kirchen sich im Integrationsprozess nicht zur Erfüllung politischer Auf-
gaben instrumentalisieren lassen. Denn sonst gerieten die Religionen nur zu leicht unter den 
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Generalverdacht, wegen ihrer gegensätzlichen Wahrheitsverständnisse Störenfriede für die 
friedliche Entwicklung einer offenen Gesellschaft zu sein. Gerade dieses ahistorische Motto 
wird aber in nicht wenigen Teilen der medialen Öffentlichkeit durchaus suggestiv verbreitet: 
Wenn es die Religionen nicht gäbe, wäre das Zusammenleben doch wesentlich einfacher, von 
der Innen- bis zur Außenpolitik, von der Stundentafel in der Schule bis zur Rechtsprechung. 
Der Weg ist dann nicht weit zu dem gedanklichen Kurzschluss, dass Religion ausschließlich 
Privatsache sei und deswegen am besten auch aus dem öffentlichen Raum ferngehalten wer-
den müsse. Mit Offenheit, aber auch der nötigen Nüchternheit hat daher der Rat der EKD in 
der Studie „Klarheit und gute Nachbarschaft“ den gegenwärtigen Standort im Verhältnis zum 
Islam darlegt.

Sozialpolitisch tritt immer stärker in den Vordergrund die schleichende aber dramatisch 
wachsende Diskrepanz zwischen Reich und Arm in unserer Gesellschaft. In vielen kirchli-
chen Arbeitsfeldern finden sich dafür oft bedrückende Belege. Wachsende Armut gerade 
bei Kindern in einem der noch immer reichsten Länder der Welt kann nicht hingenommen 
werden. Darüber hinaus ist immer wieder energisch darauf hinzuweisen, dass der unauf-
gebbare Appell an die Selbstverantwortung des Einzelnen etwa im Blick auf Altersvorsorge, 
Bildungsweg, Flexibilität im Berufsleben nicht dadurch ad absurdum geführt wird, dass den 
so Angesprochenen gar nicht die wirtschaftliche Möglichkeit eröffnet ist, diese Eigenverant-
wortung auch substanziell aus eigener Kraft wahrzunehmen. Dem offenkundigen sozialen 
Auseinanderdriften – die Starken werden stärker, die Schwachen schwächer – ist energisch 
entgegen zu treten. Gerade auch auf Drängen der Kirchen sind erste Armutsberichte vorge-
legt worden. Die soziale und damit auf Dauer auch die politische Ordnung können nur stabil 
bleiben, wenn faire Chancen zur Teilhabe und Mitverantwortung auch tatsächlich bestehen. 
Für die Diakonie in allen ihren Erscheinungsformen – von der Gemeindediakonie über die 
Beratungsdienste bis hin zu den großen Trägern – wachsen die praktischen Aufgaben wie die 
politischen Pflichten als Sozialanwalt der Schwachen dramatisch. Die Diakonie kann dabei 
ihre jahrhundertealte Erfahrung einbringen, dass die Bekämpfung der Armut ein komplexe-
res Vorgehen verlangt als die Verteilung von Geld nach dem Gießkannenprinzip.

„Prüfet alles, das Gute behaltet“. Was für Staat und Gesellschaft gilt, gilt gleichermaßen für 
die Kirche: Was muss sie heute, d.h. rechtzeitig tun, damit sie morgen ihren Dienst an den 
Menschen erfolgreich leisten kann? Nachdem intensive Reformbemühungen zur Fortent-
wicklung der institutionellen Gestalt des deutschen Protestantismus in den siebziger Jahren 
gescheitert waren, haben die letzten sechs Jahre weitreichende und von Vielen zu Beginn 
als unerreichbar angesehene Veränderungen gebracht. Anfang des Jahres 2002 ist – aus der 
Mitte unserer Landeskirche – ein zunächst persönlich verantwortetes Konzept zur Neustruk-
turierung der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse EKD, VELKD und UEK (früher EKU bzw. 
Arnoldshainer Konferenz) vorgelegt worden mit dem Ziel, das Nebeneinander dieser Zusam-
menschlüsse zu überwinden und sie gemeinschaftlich unter dem Dach der EKD zusammen 
zu führen. 

Unsere Landeskirche hat sich diesen Vorschlag zu Eigen gemacht und in den teilweise hefti-
gen Debatten, insbesondere auch in den Gremien der VELKD, systematisch gefördert. Zum 1. 
Januar 2007 ist das sogenannte „Verbindungsmodell“ in Kraft getreten. Seitdem ist das bishe-
rige Lutherische Kirchenamt der VELKD als Amtsstelle Teil des Kirchenamtes der EKD, per-
sonell und räumlich sind die Institutionen zusammengeführt. In der nächsten Wahlperiode 
ab 2009 wird die Generalsynode der VELKD personenidentisch aus den EKD-Synodalen der 
acht lutherischen Kirchen bestehen. Die UEK, der lockerere Zusammenschluss der anderen 
15 Gliedkirchen, wird faktisch weitgehend in der EKD aufgegangen sein. Immer mehr Gesetz-
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gebungsmaterie kann nun gemeinschaftlich und damit einheitlicher, kostengünstiger und 
für die kleineren Kirchen auch niveauhebend auf EKD-Ebene geregelt werden. Damit ist ein 
System installiert, das außerordentlich viel Potential für die institutionelle Stärkung des Pro-
testantismus nach innen wie nach außen bietet, wenn denn die Qualität der Arbeit der EKD 
überzeugen wird und der Egoismus der Landeskirchen nicht zu sehr hemmt. Wichtiger aber 
als institutionelle Strukturveränderungen bleiben die inhaltliche Selbstverständigung, Profi-
lierung und Erkennbarkeit des Protestantismus in Deutschland und darüber hinaus. Dies ist 
gerade in den letzten Jahren erkannt und auch systematisch angepackt worden. Das von einer 
zwölfköpfigen Arbeitsgruppe im Auftrag des Rates der EKD erarbeitete Impulspapier „Kirche 
der Freiheit“, vorgelegt im Sommer 2006, hat die Breite der Herausforderungen konkret her-
ausgearbeitet und Lösungsanregungen vorgelegt, die über bloße Appelle und Problemanzei-
gen hinaus zu gehen versuchen und stattdessen operative Zielvorgaben vorschlagen. 

Das Echo außerhalb der Kirche war intensiv und weithin positiv geprägt: „Das hätten wir 
der evangelischen Kirche gar nicht zugetraut.“ Innerhalb der Kirche reduzierte sich die De-
batte leider zunächst auf die nachrangige Frage, ob die Gliederung in zur Zeit 23 Landes-
kirchen zwischen 50 000 und 3,1 Mio. Kirchengliedern noch sinnvoll und zukunftsfähig ist, 
und blockierte damit die Beschäftigung mit den inhaltlichen Themen. Zentraler bleibt die 
Herausforderung, das inhaltliche Profil und die geistliche Ausstrahlung des Protestantismus 
durch anspruchsvolle theologische Arbeit, Nutzung zeitgemäßer Instrumente von Kommuni-
kation und Leitung, Ermittlung und auch Durchsetzung von Qualitätskriterien, gemeinsame 
thematische Themensetzung, etc. zu fördern. Der Zukunftskongress der EKD in Wittenberg 
Ende Januar 2007 hat die intensive Debatte aufzunehmen und zu strukturieren versucht. Dem 
gleichen Ziel diente die Tagung der Synode der EKD im November 2007. Nun muss in den 
zuständigen Organen der EKD wie der Landeskirchen die weitere Arbeit konkretisiert und in 
Schwung gehalten werden. Hier zeigen sich die Bereitschaft und Dynamik in den einzelnen 
Landeskirchen durchaus unterschiedlich. Es wäre eine verpasste Chance, wenn die Verhin-
derungsmacht mancher eigenbrötlerischer Landeskirchen den gesamtkirchlichen Gestal-
tungswillen schwächen würde. 

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers hat in all diesen Prozessen eine akti-
ve und gestaltungskräftige Rolle gespielt im klaren Bewusstsein, dass selbst sie als größte 
Landeskirche eine zunehmende Zahl von Zukunftsherausforderungen nicht mehr allein aus 
eigener Kraft wahrnehmen kann. Die Zielvorgaben und Grundsätze, die unsere Landeskir-
che leiten, hatte sie übrigens längst, ehe die EKD-Konzeptionen vorlagen, in den Beratun-
gen ihres Perspektivausschusses zusammengetragen. Diese sind von der Landessynode im 
November 2005 nahezu einstimmig beschlossen worden und bilden seitdem die Grundlage 
für die kirchliche Arbeit und Neustrukturierung auf allen Ebenen der Landeskirche bis zum 
Jahr 2020. Die Verständigung auf folgende Handlungsfelder formt unser Leitbild: Gemein-
de als unmittelbare Gemeinschaft der Glaubenden und dabei Gemeinde in ihren vielfältigen 
Formen verstanden; Diakonie als tätige Nächstenliebe; Bildung zur Förderung der Sprach-
fähigkeit im Glauben und Kultur zur Nutzung der ganzen Breite der Ausdrucksformen des 
Glaubens; öffentliche Verantwortung als Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit und Wahrung 
der Schöpfung. Damit ist ein Akkord vorgegeben, bei dem keine Note fehlen darf, ein sehr 
evangelischer Akkord, der vor Binnenorientierung „wir unter uns“ schützt und auch keine 
rückwärtsgewandte Bänglichkeit und Flucht aus der Verantwortung erkennen lässt. Es ist be-
merkenswert und dankbar hervorzuheben, mit welchem Realitätssinn, welcher Gestaltungs-
kraft und welcher Nüchternheit die Vorgaben und Empfehlungen des Perspektivpapiers der 
Landeskirche auf allen Ebenen zeitnah angepackt worden sind. Dass dies nicht ohne große 
Belastungen, Enttäuschungen und auch oft harte Einschränkungen vonstatten geht, liegt in 
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der herben Natur der Sache. Denn strukturell ist unserer Kirche schon aus demografischen 
Gründen die unvermeidliche Anpassung an knappere äußere Verhältnisse dauerhaft vorge-
zeichnet. Gerade dann aber muss rechtzeitig geplant und gehandelt werden, weil nur dann 
noch Raum zur Prioritätensetzung bleibt und nicht kurzfristige Notreaktionen das Handeln 
bestimmen.

Mit hohem Respekt ist der Weg zu begleiten und zu unterstützen, den manche der östlichen 
Landeskirchen in ihren so außerordentlich schwierigeren Umständen beschreiten. Die klei-
ne Kirche der schlesischen Oberlausitz in Görlitz hat sich der Evangelischen Kirche in Ber-
lin-Brandenburg angeschlossen. Die Evangelisch-lutherische Kirche in Thüringen und die 
Evangelische Kirchenprovinz Sachsen, eine unierte Kirche, haben die Föderation evangeli-
scher Kirchen in Mitteldeutschland gegründet und jüngst entschieden, zum 1. Januar 2009 
die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland zu bilden. Damit wird ein Kirchengebiet von 
der Grenze zu Mecklenburg bis kurz vor Coburg zusammengefasst, in dem sich die große 
Mehrzahl der historisch und auch heute noch emotional hoch besetzten Orte der Reformation 
findet: alle Luther-Städte, die meisten Bach-Städte. In diesen Kernländern der Reformation 
leben freilich nur noch knapp eine Mio. evangelische Kirchenglieder. Das 500-jährige Refor-
mationsjubiläum 2017 wird Chance und Herausforderung zugleich sein, die nicht nur weltge-
schichtliche Bedeutung der Reformation ins Bewusstsein zu rufen, sondern die befreiende 
Kraft der Rechtfertigungsbotschaft vor allem für das Leben der Menschen von heute lebendig 
zu machen. In diesen Zusammenhang fällt auch die in vielen Bereichen unserer Landeskir-
che wieder entdeckte Bedeutung des Reformationstages. Auch wenn die evangelische Kirche 
vor der Überhöhung verstorbener wie lebender Persönlichkeiten gefeit bleiben muss, bleibt 
die Besinnung auf deren bleibende Leistungen unverzichtbar für das Profil der evangelischen 
Kirche.

Im Vergleich mit den weitreichenden strukturellen Veränderungen im Bereich der EKD und 
der VELKD und mancher Landeskirchen gebietet die Nüchternheit anzumerken, dass die in 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zusammengeschlossenen fünf 
Kirchen hinter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer zukunftsorientierten enge-
ren Zusammenarbeit betrüblich zurückbleiben. So hätte in Niedersachsen beispielsweise 
auf Dauer neben Loccum auch das Predigerseminar in Celle erhalten werden können, wenn 
Braunschweig und Oldenburg ihre Ausbildung dort hinzugefügt hätten. Offenkundig sind 
hier wie in vielen anderen Feldern die so inkommensurablen Größenverhältnisse (Hanno-
ver 3,03 Mio. Kirchenglieder, Braunschweig 406 000, Oldenburg 463 000, reformiert 186 000, 
Schaumburg-Lippe 61 000) ein atmosphärisches wie faktisches Hindernis, entspannt und zu-
kunftsorientiert die Frage anzupacken, wie unter dem Motto „Evangelisch in Niedersachsen“ 
in diesem weit mehrheitlich evangelischen Bundesland der Kirche auch eine ausstrahlendere 
und für die weitere Zukunft leistungsfähigere Struktur gegeben werden kann.

Gelassene Vielfalt in der äußeren Form, mutige Eindeutigkeit im Inhalt, dies werden die 
beiden Brennpunkte in der Ellipse sein, um die sich Leben und Gestalt der Kirche zu ori-
entieren haben, damit das Evangelium in einer christentumsfernen Welt neu zum Klingen 
gebracht werden kann. Doch ohne die für die Menschen erfahrbare und von der Kirche und 
in ihr gelebte Freude, die allein aus der unmittelbaren Erfahrung des Glaubens - und nicht 
aus kircheninstitutionellen Erfolgen, aus Reformplänen und gefüllten Kassen, aus gelehrten 
Abhandlungen oder aus Medien-Präsenz – gespeist wird, kann dies nicht gelingen. So möge 
beim Blick in diesen Bericht der Martin Luther zugeschriebene, wenn auch nicht belegte Satz 
präsent bleiben: „Die Freude ist der Doktorhut des Glaubens“. So mag auch nach dem aus-
klingenden Paul-Gerhardt-Jahr weiterhin ermutigend erklingen:
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Du meine Seele singe,

wohlauf und singe schön

dem, welchem alle Dinge

zu Dienst und Willen stehn.

Ich will den Herren droben

hier preisen auf der Erd;

ich will ihn herzlich loben,

solang ich leben werd.

Wohl dem, der einzig schauet

nach Jakobs Gott und Heil!

Wer dem sich anvertrauet,

der hat das beste Teil,

das höchste Gut erlesen,

den schönsten Schatz geliebt;

sein Herz und ganzes Wesen

bleibt ewig unbetrübt.

(EG 302)


